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Antwort von Frau Reding 

im Namen der Kommission

(30.11.2010)
1. Die Kommission ist über den Fall, den der Herr Abgeordnete anspricht, unterrichtet.

2. Das einschlägige Strafrecht ist nicht EU-weit vereinheitlicht. Die Kommission beabsichtigt auch nicht, eine Harmonisierung der Regelungen zur Veröffentlichung von Dokumenten, die Gerichtsverfahren betreffen, vorzuschlagen. Deshalb haben die Mitgliedstaaten das Recht auf ihr eigenes System und können selbst entscheiden, ob sie gegen die Offenlegung von Gerichtsakten strafrechtlich vorgehen. Die Kommission macht gleichwohl darauf aufmerksam, dass gemäß dem Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
 jeder Mitgliedstaat Rechtshilfe in grenzübergreifenden Fällen ablehnen kann, wenn ein im Ausland verfolgter Fall in seinem Recht nicht ebenfalls als Straftat gilt. 
3. Das Recht auf freie Meinungsäußerung stellt einen Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaften dar und ist in Artikel 11 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Im Rahmen der Zuständigkeiten der EU gewährleistet die Kommission, dass die in der Charta verankerten Grundrechte, einschließlich der Meinungsfreiheit, geachtet, gefördert und durchgesetzt werden. Auf der Grundlage der vom Herrn Abgeordneten zur Verfügung gestellten Informationen fällt der beschriebene Fall offenbar nicht in den Anwendungsbereich des EU-Rechts. Abgesehen von der Zuständigkeit der Europäischen Union müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Grundrechte geachtet werden, indem sie ihre internationalen Verpflichtungen erfüllen und ihre innerstaatlichen Vorschriften anwenden. 

� 	Rechtsakt des Rates vom 29. Mai 2000 über die Erstellung des Übereinkommens – gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Europäische Union – über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.









